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Sehr geehrte Frau Präsidentin, 
 
 
 
die Abgeordneten zum Nationalrat Mag. Vavrik, Kolleginnen und Kollegen haben am 

23. Juni 2015 unter der Nr. 5701/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfra-

ge betreffend Empfehlungen der Volksanwaltschaft gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

 

Zu den Fragen 1 bis 5: 

 Wie viele Empfehlungen gemäß § 6 Volksanwaltschaftsgesetz wurden bisher an 
Ihr Ministerium gerichtet? 

 Welchen Inhalts waren diese Empfehlungen? 
a. Bitte um Übermittlung der schriftlichen Empfehlungen. 

 Welchen Inhalts waren die Mitteilungen über die Entsprechung bzw. die schrift-
lichen Begründungen der Nichtentsprechung durch Ihr Ministerium? 
a. Bitte um Übermittlung der Mitteilungen über die Entsprechung bzw. die schrift-

lichen Begründungen der Nichtentsprechung durch Ihr Ministerium. 
b. Im Falle nur mündlicher Mitteilungen über die Entsprechung durch Ihr Minis-

terium, bitte um konzise Zusammenfassung des Inhalts dieser Mitteilungen. 
 Wurde vonseiten der Volksanwaltschaft stets eine Frist von 8 Wochen gesetzt, 

innerhalb derer das Ministerium den an sie gerichteten Empfehlungen der Volks-
anwaltschaft zu entsprechen und dies der Volksanwaltschaft mitzuteilen oder 
schriftlich zu begründen hat, warum der Empfehlung nicht entsprochen wurde? 
a. Wenn ja, wurden diese Fristen stets eingehalten? 
i. Wenn nein, aus welchem Grund wurden die Fristen nicht eingehalten? 

 Wie oft kam es zur Fristerstreckung auf Ersuchen des Ministeriums? 
a. Weshalb war in diesen Fällen eine Fristerstreckung notwendig? 
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Ich verweise auf die Beantwortung der parlamentarischen Anfrage Nr. 5708/J durch 

den Herrn Bundeskanzler. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 

Dr. OSTERMAYER 
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